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STADT OLFEN: BEBAUUNGSPLAN "ÄCHTERHEIDE"  § 4 (1) BAUGB 

STADT OLFEN BEBAUUNGSPLAN "ÄCHTERHEIDE" – FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG NACH § 4 (1) BAUGB 03/2014 

Änderung des Planentwurfs 

Nach dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren hat sich herausgestellt, dass die Verfügbarkeit der im Einmündungsbereich "Niekamp / Ächterheide" 
liegenden Flächen nicht gegeben ist. Dementsprechend wurde der Vorentwurf überarbeitet. Die Flurstücke Nr. 319, 320 und 504 wurden aus dem 
Geltungsbereich heraus genommen. Während das Plangebiet somit im Osten um eine Fläche von ca. 18.300 m² reduziert wurde, ist es im Westen 
an der "Kökelsumer Straße" um ca. 15.600 m² erweitert worden. Trotz einiger Verschiebungen in der Fläche konnten die Grundzüge der Planung 
beibehalten werden. Vor diesem Hintergrund sind die im Vorfeld der Planänderung zum Vorentwurf vorgetragenen Anregungen und Bedenken zu 
werten. 

 

Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 
1 
  

Kreis 
Coesfeld 
 
Schreiben 
vom  
21.02.2014 

1.1 Aufgabenbereich Immissionsschutz: 
"(…) 

 

 
(…)" 

Zu 1.1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Mit Änderung der Planung befindet sich das Plangebiet nicht mehr in 
unmittelbarer Nähe des Gewerbegebietes "Niekamp". Es wird kein 
Heranrücken einer empfindlichen Nutzung an die Gewerbeflächen ver-
ursacht: Im Bestand weisen sowohl das "Reine Wohngebiet - Nie-
kamp" als auch das "Allgemeine Wohngebiet – Vogelruthe / Niekamp 
II" geringere Abstände zum Gewerbegebiet auf als das geplante 
Wohngebiet "Ächterheide". Diesbezüglich ist die vorgesehene Aktuali-
sierung der lärmtechnischen Untersuchung nicht mehr erforderlich. 
Der Hinweis zur landwirtschaftlichen Hofstelle wird zur Kenntnis ge-
nommen. Im Rahmen der nach dem frühzeitigen Beteiligungsverfah-
ren geänderten Planung wird die vorgesehene Wohnbebauung in 
nordwestliche Richtung erweitert. Zwischen den im Süden der Hofstel-
le befindlichen Stallungen und der nächstgelegenen Baugrenze ver-
bleibt nach wie vor ein Abstand von ca. 100 m. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 
1.2 Aufgabenbereich Oberflächengewässer: 
"(…) 

 
(…)" 

Zu 1.2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

1. Kreis 
Coesfeld 
 
Schreiben 
vom  
21.02.2014 
 

1.3.1 Untere Landschaftsbehörde: 
"(…) 

 
(…)" 

Zu 1.3.1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Im weiteren Verfahren werden sowohl der Umweltbericht als auch die 
artenschutzrechtliche Prüfung erarbeitet. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 
1. Kreis 

Coesfeld 
 
Schreiben 
vom  
21.02.2014 

1.3.2 Untere Landschaftsbehörde: 
"(…) 

 
(…)" 

Zu 1.3.2: Angesichts der geänderten Planung wird die Berechnung 
vollständig neu erarbeitet. Den Anregungen zur Bilanzierung wird ge-
folgt. Der in der Stellungnahme unter "b" geforderten Einstufung wird 
jedoch nur teilweise entsprochen. 
zu a: In den textlichen Festsetzungen wird für das Regenrückhaltebe-
cken vorgeschrieben: "Der als "Fläche für die Rückhaltung von Nieder-
schlagswasser" festgesetzte Bereich ist vollflächig mit standortgerech-
ter Graseinsaat und vereinzelt mit Gehölzen zu begrünen, soweit dies 
die Funktionsfähigkeit der Anlage nicht beeinträchtigt." Eine naturnahe 
Gestaltung des Beckens ist vorgesehen. Sofern eine Kompensation 
grundsätzlich nicht möglich ist, wird die Bilanzierung dahin gehend 
korrigiert, dass der Eingriff als "in sich ausgeglichen" bewertet wird. 
zu b: 
Der in der Stellungnahme erwähnte Biotoptyp bezieht sich auf "Zier- 
und Nutzgärten" mit mehr als 50% heimischen Gehölzen. In der 
durchgeführten Bilanzierung wurden die nicht überbaubaren Grund-
stücksbereiche jedoch nur mit zwei Punkten bewertet. Allein der He-
ckenbereich hatte eine Bewertung mit fünf Punkten entsprechend dem 
Biotoptyp "Gehölzstreifen mit lebensraumtypischen Gehölzanteilen > 
50 %" erfahren. 
Mit Änderung des Bebauungsplanes reduziert sich die Länge dieses 
festgesetzten Pflanzstreifens erheblich. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass er damit nicht mehr die im Vorentwurf angesetzte öko-
logische Wertigkeit erreichen kann. Daher wird der Bereich in der 
Neuberechnung mit nur vier Punkten bewertet. 
zu c: 
Es wird entsprechend der Anregung für die anzupflanzenden Bäume 
ein Kronentraufbereich von 15 m unterstellt. Die Zahl der festgesetz-
ten Baumpflanzungen hat sich mit Überarbeitung der Planung erheb-
lich geändert und wird im weiteren Verfahren detailliert ermittelt. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 
1. Kreis 

Coesfeld 
 
Schreiben 
vom  
21.02.2014 

1.3.3 Untere Landschaftsbehörde: 
"(…) 

 
(…)" 

Zu 1.3.3: Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Stadt Olfen hat entschieden, einen Streifen zur Pflanzung heimi-
scher Gehölze auf den privaten Grundstücken festzusetzen. Neben der 
ökologischen Bedeutung einer solchen Fläche soll so ein harmonischer 
Übergang zum offenen Landschaftsraum und ein ansprechendes Er-
scheinungsbild des Siedlungsrandes hergestellt werden. Die in der 
Stellungnahme geforderte Pflanzung und Pflege eines drei Meter brei-
ten Gehölzstreifens unmittelbar entlang der Grundstücke durch die 
Stadt Olfen ist demgegenüber nicht gewünscht. 
Mit Änderung der Planung tritt an die Stelle des Pflanzstreifens eine 
Fläche für die Errichtung einer Lärmschutzwand. Diese wird voraus-
sichtlich – wie schon entlang der "Dattelner Straße" – zur Straßenseite 
hin begrünt. Eine entsprechende Festsetzung wird in den Bebauungs-
plan aufgenommen. Der Pflanzstreifen wird nur in einem relativ kurzen 
Abschnitt im Südosten des Plangebietes beibehalten. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 
1. Kreis 

Coesfeld 
 
Schreiben 
vom  
21.02.2014 

1.4 Brandschutzdienststelle: 
"(…) 

 
(…)" 

Zu 1.4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in den wei-
teren Verfahren und Maßnahmen zur Entwicklung des Wohngebietes 
berücksichtigt. 
 

 



14.03.2014  SEITE 6 VON 7 

STADT OLFEN: BEBAUUNGSPLAN "ÄCHTERHEIDE"  § 4 (1) BAUGB 

 
Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 
1. Kreis 

Coesfeld 
 
Schreiben 
vom  
21.02.2014 

1.5 Abteilung Straßenbau- und Unterhaltung: 
"(…) 

 
(…)" 

Zu 1.5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Es sind keine weiteren Zufahrten aus dem Plangebiet auf die Kreis-
straße vorgesehen. Sichtdreiecke werden im weiteren Verfahren in 
den Bebauungsplan eingearbeitet. 
 

1. Kreis 
Coesfeld 
 
Schreiben 
vom  
21.02.2014 

1.6 Abteilung Bauordnung / Untere Gesundheitsbehörde: 
"(…) 

 
(…)" 

Zu 1.6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

2. IHK Nord 
Westfalen 
 
Schreiben 
vom  
14.02.2014 

2.: 
"(…) 

 
(…)" 

Zu 2: Die Bedenken werden zurückgewiesen. 
Mit Änderung der Planung bindet der Geltungsbereich nicht mehr an 
das Gewerbegebiet "Niekamp" an. Es wird kein Heranrücken einer 
empfindlichen Nutzung an die Gewerbeflächen verursacht: Im Bestand 
weisen sowohl das "Reine Wohngebiet - Niekamp" als auch das "All-
gemeine Wohngebiet – Vogelruthe / Niekamp II" geringere Abstände 
zum Gewerbegebiet auf, als das geplante Wohngebiet "Ächterheide". 
Daher sind aus Sicht der Gewerbebetriebe keine Einschränkungen zu 
erwarten. 
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Nr. TÖB Vorgebrachte Stellungnahmen / Anregungen Beschluss des Rates (Beschlussvorschlag) 
3. Stadt 

Datteln 
 
Schreiben 
vom  
06.02.2014 

3.: 
"(…) 

 

 
(…)" 

Zu 3.: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. 
Die Situation stellt sich derzeit so dar, dass die Stadt Olfen interessier-
ten Bauherren keine "normalen" Baugrundstücke anbieten kann. Das 
Angebot ist damit denkbar gering, während die Nachfrage unverändert 
hoch ist. So haben sich bereits mehr als 90 Bewerber für das geplante 
Wohngebiet "Ächterheide" eingetragen. 
Diese Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage sollte Anlass genug 
sein, ein neues Wohngebiet auszuweisen. Die Erarbeitung eines "Bau-
lückenkatasters" mag sinnvoll sein. Bestandsaufnahmen können je-
doch keine Baugrundstücke in der gewünschten Zahl zeitnah bereit 
stellen. 
Die Planung widerspricht den Zielen und Grundsätzen der Landesent-
wicklung nicht. Im Regionalplan Münsterland ist das Gebiet Teil des 
"allgemeinen Siedlungsbereiches". Das Erschließungskonzept erlaubt 
eine bedarfsgerechte Entwicklung des Wohngebietes "Ächterheide". 
Das Plangebiet ist bereits dreiseitig von Wohnbebauung umgeben und 
stellt kein Vordringen des Siedlungsbereiches in den Landschaftsraum 
dar. Bandartige Siedlungsentwicklungen lehnt die Stadt Olfen ebenso 
ab wie die Verfestigung oder Erweiterung von Splittersiedlungen (Ziel 
6.1-4 LEP). 
Mit gleicher Intensität unterstützt die Stadt Olfen im Übrigen die Ent-
wicklung von Flächen im "Innenbereich". Aktuell geschieht dies bei-
spielsweise auf einer privaten Fläche im "Blockinnenbereich" an der 
"Nordstraße". 
 

 
 


